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Gesetz 
vom 6. September 2018 

über die Abänderung des Bankengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 21. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapier-
firmen (Bankengesetz; BankG), LGBl. 1992 Nr. 108, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 5 

5) Wird in diesem Gesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
verwiesen, so beziehen sich diese Verweise auch auf deren Änderung 
durch die Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 in Bezug auf Übergangsbestimmungen zur Verringerung 
der Auswirkungen der Einführung des IFRS 9 auf die Eigenmittel und 
zur Behandlung von bestimmten auf die Landeswährung eines Mitglied-
staats lautenden Risikopositionen gegenüber dem öffentlichen Sektor als 
Grosskredite (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 27). 
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Art. 56abis 

Rang der unbesicherten Forderungen aus Schuldtiteln in der 
Konkursrangfolge 

1) Bei Unternehmen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a bis d des Sanierungs- 
und Abwicklungsgesetzes werden unbesicherte Forderungen aus Schuld-
titeln der fünften Klasse der Konkursforderungen zugewiesen und haben 
einen höheren Rang als Forderungen aus in Art. 65 Abs. 1 Bst. a bis d des 
Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes genannten Instrumenten, soweit: 
a) die ursprüngliche vertragliche Laufzeit der Schuldtitel mindestens ein 

Jahr beträgt; 
b) die Schuldtitel keine eingebetteten Derivate enthalten und selbst keine 

Derivate sind; 
c) in den einschlägigen Vertragsunterlagen und gegebenenfalls dem Pro-

spekt im Zusammenhang mit der Emission der Schuldtitel ausdrück-
lich auf den niedrigeren Rang nach diesem Absatz hingewiesen wird. 

2) Für die Zwecke von Abs. 1 Bst. b werden Schuldtitel mit variabler 
Verzinsung, die sich aus einem in grossem Umfang genutzten Referenz-
satz herleitet, und nicht auf die Landeswährung des Emittenten lautende 
Schuldtitel, soweit Hauptforderung, Rückzahlung und Zinsen auf dieselbe 
Währung lauten, nicht allein wegen dieser Merkmale als Schuldtitel, die 
eingebettete Derivate umfassen, betrachtet. 

3) Schuldtitel im Sinne dieses Artikels sind Anleihen und andere For-
men übertragbarer Schuldtitel und Instrumente, mit denen eine Schuld 
begründet oder anerkannt wird. 

4) Für den im Konkursverfahren vorgesehenen Rang von unbesicher-
ten Forderungen aus Schuldtiteln, die von den in Art. 2 Abs. 1 Bst. a bis d 
des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes genannten Unternehmen vor 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung vom 6. September 2018 ausgegeben 
wurden, sind die Bestimmungen über das Konkursverfahren in der am 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung anzuwenden. 
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II. 

Verweis auf die Verordnung (EU) 2017/2395 

1) Wird in diesem Gesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen 
auf Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf Übergangsbestimmungen zur 
Verringerung der Auswirkungen der Einführung des IFRS 9 auf die 
Eigenmittel und zur Behandlung von bestimmten auf die Landeswäh-
rung eines Mitgliedstaats lautenden Risikopositionen gegenüber dem 
öffentlichen Sektor als Grosskredite verwiesen, so gelten diese bis zu 
ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen als nationale Rechtsvorschrif-
ten. 

2) Der vollständige Wortlaut der Verordnung (EU) 2017/2395 und 
der Durchführungsvorschriften zu diesem Rechtsakt ist im Amtsblatt der 
Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu veröffentlicht; er 
kann auch auf der Internetseite der FMA unter www.fma-li.li abgerufen 
werden. 

III. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/2399 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur 
Änderung der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf den Rang unbesi-
cherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge (ABl. L 345 vom 27.12.2017, 
S. 96). 
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IV. 

Inkrafttreten und Ausserkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

2) Art. 1 Abs. 5 und Kapitel II. (Verweis auf die Verordnung (EU) 
2017/2395) treten mit Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 
2017/2395 ausser Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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